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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Zeitgleich mit Josef Dittli (cvp, UR) reichte auch Ständerat Eder (fdp, ZG) eine Motion zu
Cyber-Fragen ein. Er fokussierte jedoch nicht auf Armeestrukturen, sondern regte
generell die Schaffung eines Cybersecurity-Kompetenzzentrums auf Stufe Bund an. Im
Laufe der Überprüfung der NCS solle der Bund Massnahmen in die Wege leiten, um eine
solche Organisationseinheit zu schaffen. Eder schwebte eine Koordinationsstelle vor,
die bundesweit die Vorgänge im Bereich der Cybersicherheit überwacht und fördert,
die jedoch ferner auch eine Weisungsbefugnis gegenüber den Ämtern erhalten solle.
Die Notwendigkeit einer solchen Stelle leitete Eder aus früheren parlamentarischen
Vorstössen sowie dem Geschäftsbericht des Bundesrates über das vergangene Jahr ab,
wo klar geworden sei, dass noch zu wenig für die Cybersicherheit gemacht werde. Wie
sein Ratskollege Dittli regte Eder eine Zusammenarbeit mit Wissenschaft und
Hochschulen sowie der IT-Branche an.

Der Bundesrat teilte die Auffassung, dass der Cyberbereich eine Koordinationsstelle
braucht. Zusammen mit MELANI sei eine solche Stelle jedoch bereits geschaffen
worden. Das Know-how sei vorhanden und die geforderte Weisungsbefugnis sei auch
bereits erteilt worden. Bei grösseren Cybervorfällen würden
departementsübergreifende Task-Forces eingesetzt, um Kräfte zu bündeln. Die
Bedrohung werde zunehmen – dessen war sich auch die Regierung sicher – und die
Anforderungen an die Durchhaltefähigkeit der zuständigen Stellen steige im Ereignisfall.
Ein Koordinationszentrum, wie es in der Motion gefordert wird, sei entsprechend
fachlich und personell weiterzuentwickeln. Genau dies werde in der Weiterentwicklung
der NCS angestrebt, weswegen der Bundesrat die Ablehnung der Motion beantrage. 

Anders sah dies der Ständerat. Die Motion wurde mit 41 zu 4 Stimmen deutlich
angenommen. Der Abstimmung ging jedoch eine längere Debatte voraus, die rasch
verdeutlichte, dass der Bundesrat allein auf weiter Flur stand. Der Motionär selbst
eröffnete die Beratungen mit seiner Erstaunensbekundung: Zwar sage die Regierung,
sie wolle die Kompetenzen zur Cyberabwehr verstärken und koordinieren, aber die
Motion wolle sie nicht zur Annahme empfehlen. Das passe nicht zusammen und das
gehe auch für andere Mitunterzeichnende (22 an der Zahl) nicht auf. Verdeutlichen
konnte er sein Anliegen mit eben bekannt gewordenen Angriffen auf zwei
Departemente. Die Meinung. dass die Meldestelle MELANI bereits Aufgaben im
Cyberbereich wahrnehme, teilte der Motionär nicht. Deren Arbeit stellte er nicht
infrage, aber in der noch gültigen Cyberstrategie des Bundes komme das Wort
"Cybersecurity-Kompetenzzentrum nicht ein einziges Mal vor." Daraufhin hielt er ein
eigentliches Plädoyer für die Sache, man müsse endlich handeln – die beiden ETH
stünden bereit. Weitere Redner pflichteten Eder (fdp, ZG) bei. Besonders Vertreter der
SP sprachen sich dabei für einen Ausbau der Cyberabwehr aus, durchaus auch zu
Lasten von anderen Abwehrprogrammen (Rüstung). Erich Ettlin (cvp, OW) fand die
Debatte dann "fast schon langweilig", weil sich alle einig waren. Alle ausser Bundesrat
Maurer, der die Regierung vertrat. Sein langes Votum – im Wesentlichen zeigte er die
bisher angewendeten Vorgänge und Massnahmen auf und die Tatsache, dass kaum eine
Bundesratssitzung ohne Cyber-Thema abgehalten werde – schloss er mit dem Appell,
man solle die Regierung und MELANI nicht unterschätzen. Das Plenum wollte jedoch
ganz offensichtlich ein Zeichen setzen und die Arbeiten im Cyberbereich dergestalt
bündeln, dass eine zentrale Stelle die Koordination übernimmt. 1

MOTION
DATUM: 19.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Schaffung eines Cybersecurity-Kompetenzzentrums auf Stufe Bund war im
Ständerat kaum bestritten und auch im Vorfeld an die Plenardebatte in der grossen
Kammer wurden die Zeichen auf grün gesetzt. Das auf eine Motion Eder (fdp, ZG) zurück
gehende Anliegen fand einstimmige Unterstützung in der sicherheitspolitischen
Kommission des Nationalrates. Sie kam nach Gesprächen mit Cybersicherheits-
Fachpersonen aus der Bundesverwaltung sowie unter Berücksichtigung der bereits
laufenden Arbeiten im Bereich der Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor
Cyberrisiken (NCS) und dem entsprechenden Aktionsplan zum Schluss, dass die Motion
unterstützt werden soll, denn tiefer greifende Koordination sei im Cyberbereich

MOTION
DATUM: 07.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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notwendig. Ein Kompetenzzentrum für Cybersicherheit sei hierzu der richtige Weg.
Kommissionssprecher Glättli (gp, ZH) präzisierte in seiner Einleitung zur Debatte, dass
die MELANI nur über beschränkte Personalressourcen verfüge und zudem ihr Auftrag
limitiert sei. MELANI, als verwaltungsinterne Koordinationsstelle auch für
Cyberkriminalität zuständig, leiste gute Arbeit, so Glättli weiter, es bedürfe aber weiter
reichender Kompetenzen für ein eigentliches Kompetenzzentrum. Der anwesende
Bundesrat Maurer vertrat auch im Nationalrat die ablehnende Haltung des
Siebnerkollegiums: Es werde bereits viel im Cyberbereich unternommen und diverse
Expertengruppen würden bald ihre Arbeiten abschliessen. Insofern bat Maurer die
Nationalrätinnen und Nationalräte, nicht vorzugreifen. Im Wesentlichen zielten die
gegenwärtig angestossenen Prozesse in die gleiche Richtung, wie der Motionär vorgebe,
und dies ohne Aufblähung der Verwaltung. Letzteres befürchtete Maurer, falls eine
zusätzliche Verwaltungseinheit geschaffen werden müsste. Kommissionssprecher
Glättli entgegnete hierauf, dass mit der Motion noch keine operativen Beschlüsse
gefasst und die Ausgestaltung und Umsetzung eines solchen Cyber-
Kompetenzzentrums Gegenstand weiterer Diskussionen sein würden. 
Das Ratsplenum folgte seiner Kommission und hiess die Motion mit 177 zu 2 Stimmen
ohne Enthaltungen deutlich gut. 2

Mit 58 Mitunterzeichnenden aller Parteien im Rücken forderte Franz Grüter (svp, LU)
den Bundesrat mittels Motion auf, den Ausbau der Cyberabwehrkompetenzen
voranzutreiben. Innerhalb zweier Jahre sollen alle sicherheitspolitischen Kompetenzen
im Bereich Cyberabwehr zudem gebündelt werden und innerhalb der Verwaltung von
einer einzigen Stelle koordiniert werden können. Dabei wurde offen gelassen, ob diese
Einheit innerhalb der Armee geschaffen oder dem VBS angegliedert werden soll. Jedoch
sah der Motionär eine Finanzierung via das Rüstungsbudget vor. Ferner sollte auch
bezüglich künftiger Beschaffungen ein Augenmerk auf Cybersicherheit gelegt werden.
Grüter schlug damit in die gleiche Kerbe wie Ständerat Dittli (fdp, UR), der seinerseits
ein Cyberdefence-Kommando anregte, und Ständerat Eder (fdp, ZG), der die Schaffung
eines Kompetenzzentrums für Cyberfragen verlangte. Begründet wurde die Motion mit
den neuen Bedrohungsszenarien im digitalen Raum sowie mit der Erfahrung kürzlich
stattgefundener Angriffe auf die Computerinfrastruktur von Bund und Wirtschaft. Der
Luzerner wollte darüber hinaus ebenfalls – dieses Anliegen deckt sich mit den
Bestreben der beiden Motionen aus der kleinen Kammer – die Zuständigkeit neu regeln
und nur eine Verwaltungsstelle mit der Aufsicht betrauen, um «Redundanzen,
Ineffizienzen und Koordinationsaufwand» reduzieren zu können. 
Der Bundesrat, der sich also bereits wiederholt mit ähnlichen Vorstössen konfrontiert
sah, beharrte auf der Ablehnung dieser Forderungen. Im Grunde sei er ja nicht gegen
einen Ausbau im Cyberbereich, jedoch sollte den Prozessen der NCS nicht vorgegriffen
werden, erklärte er. Eine einzige Stelle für diese Oberaufsicht werde geprüft.

Dieser bundesrätlichen Zurückhaltung stand, wie auch in den anderen diesbezüglichen
Geschäften, eine wohlwollende Parlamentskammer gegenüber. Im Wissen um die
bereits genehmigten anderen beiden Motionen Dittli und Eder hiess der Nationalrat
auch die vorliegende Motion gut. Grüter gelang es, Druck aufzubauen, in dem er auf der
Einrichtung einer zentralen Koordinationsstelle beharrte. Dabei bot er in der
Ratsdebatte bereits Hand zu einer Lösung: Melani könne diese Aufgabe übernehmen, es
brauche also nicht einmal eine neue Verwaltungseinheit, schlug er vor. Jedoch müsse
dort mehr investiert und sowohl personell als auch finanziell mehr Aufwand betrieben
werden. Zudem müsse der Auftrag an Melani neu verfasst werden. Bundesrat Maurer
vertrat die ablehnende Haltung der Regierung, auch mit Verweis auf ein kurz zuvor
angenommenes SiK-Kommissionspostulat, vergeblich. Die grosse Kammer überwies den
Vorstoss mit 134 zu 47 Stimmen und 9 Enthaltungen der Ständekammer. 3

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Angesichts der vielen Vorstösse im Bereich Cyber-Kriminalität und -Abwehr und trotz
bereits laufender Projekte (Aktionsplan Cyber-Defence, Nationale Cyber-Strategie) sah
die sicherheitpolitische Kommission des Nationalrates in dieser Hinsicht noch
Handlungsbedarf. Auch wenn die Arbeiten in der NCS begrüsst würden, brauche es eine
klare Cyber-Gesamtstrategie für den Bund. Was bisher lanciert wurde, entspreche
noch keinem Gesamtkonzept, so die Auffassung der Kommission. Fünf konkrete
Aufgaben wurden dem Bundesrat gestellt. Dazu gehörte eine präzise Umschreibung des
Auftrags der Armee im Bereich der Cyberverteidigung und des Zuständigkeitsbereichs
der zivilen Cyberbehörden. Im Lichte der gewonnenen Erkenntnisse sollte darauf
basierend eine Abgrenzung der Kompetenzen vorgenommen und ein entsprechendes

POSTULAT
DATUM: 06.03.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Organigramm erstellt werden. Bezüglich Finanzierung sollte man sich ferner Gedanken
machen über den Ressourcenbedarf, einschliesslich des Personalbedarfs.
Abschliessend wurde vorgeschlagen, dass sich die Schweiz auch am Ausland orientieren
möge, wenn es um die Cyberabwehr gehe. 
Die Regierung räumte ein, dass längere Zeit unzureichend über dieses Thema
nachgedacht und es zeitweise gar unterschätzt worden war. Daher wurde eine solche
Gesamtstrategie für unabdingbar erklärt, deutlich unterstützte der Bundesrat also
dieses Postulat. Eine «Zerstückelung» des Themas, weil diverse Aktionspläne in
unterschiedlichen Departementen erstellt würden, sei nicht wünschenswert.
Im Nationalrat war die Angelegenheit klar, das Postulat wurde angenommen.
Kommissionssprecherin Mazzone (gp, GE) und Kommissionssprecher Dobler (fdp, SG)
unterstrichen die Wichtigkeit einer koordinierten Vorgehensweise und Dobler äusserte
überdies den Eindruck, dass bisher erst wenig geschehen sei, obwohl sich um die 90
Personen in der Bundesverwaltung bereits mit Cyber-Themen befassten. Dies wurde
jedoch von Bundesrat Maurer sogleich bestritten. Der Magistrat betonte, dass die
Planung weiter fortgeschritten sei, als es vom Vorredner dargestellt worden sei, und er
stellte in Aussicht, dass bereits im Budget 2019 erste Positionen für die Umsetzung
einer Gesamtstrategie beantragt werden sollten. 4

Die Motion Grüter (svp, LU) beschäftigte im Sommer die ständerätliche SiK. Der Ausbau
der Cyberabwehrkompetenzen wurde vom Gremium mehrheitlich begrüsst, gleichwohl
überwogen Bedenken bezüglich der Motion. Die SiK-SR schlug deswegen ihrem Rat vor,
die Motion nicht anzunehmen. Man wollte sich mit diesem Schritt Zeit verschaffen, um
bereits in Angriff genommene Projekte weiterzuführen. Namentlich ging es um die
beiden überwiesenen Motionen zu einem Cyberdefence-Kommando in der Armee und
zu einem Cybersecurity-Kompetenzzentrum. Diese laufenden Massnahmen wurden von
der SiK begrüsst, wohingegen die vorliegende Motion widersprüchliche Folgen zu
bereits getätigten Beschlüssen hätte. Besonders die angeregte Zentralisierung der
Cyberkompetenzen an einer Amtsstelle (innerhalb des VBS) wurde von den
Kommissionsangehörigen mehrheitlich abgelehnt. Man vergebe sich dadurch viele
bereits erlangte Kenntnisse und die bisherigen Mechanismen innerhalb des EFD und
MELANI funktionierten gut. Aus ordnungspolitischer Sicht wurde die Motion zudem
abgelehnt, weil es der Regierung und nicht dem Parlament obliege, federführende
Stellen innerhalb der Verwaltung zu bestimmen. Diesem Antrag stimmten 10
Kommissionsmitglieder zu, zwei waren dagegen.
Dieser deutlichen Kommissionsmeinung folgte dann auch das Ratsplenum, das die
Motion ablehnte und damit den recht deutlichen Beschluss des Erstrates umstiess.
Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR) und Bundesrat Maurer waren die Einzigen, die
sich zu Wort meldeten. Beide betonten die bereits angestossenen Arbeiten und die
guten Fortschritte im Cybersicherheitsbereich. Die Regierung erkenne im Vorschlag
Grüter keine bessere Lösung, erklärte Maurer. Oppositionslos wurde das Geschäft
verworfen. 5

MOTION
DATUM: 10.09.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Datenschutz und Statistik

Die Änderung des AHVG mit dem Ziel, den Behörden die systematische Verwendung
der AHV-Nummer als Personenidentifikator zu ermöglichen und dadurch die
Verwaltungsarbeit effizienter zu machen, wurde in der Sommersession 2020 vom
Ständerat als Erstrat behandelt. Als Sprecher der SPK-SR, die die Vorlage mit 7 zu 4
Stimmen gutgeheissen hatte, wies Andrea Caroni (fdp, AR) zu Beginn der Debatte noch
einmal darauf hin, dass der Datenschutz jederzeit gewährleistet sei und dass sich hinter
den Neuerungen eben nicht «ein massiver Schritt in Richtung behördlicher
Überwachung», sondern eine «sanfte technische Optimierung ohne nennenswerte
Schwierigkeiten» verberge. Eine Minderheit um Daniel Fässler (cvp, AI) befand die
Vorlage dagegen für unnötig und beantragte Nichteinreten. Es gehe gar nicht darum, ob
die Verwaltungsbehörden die AHV-Nummer als Personenidentifikator verwenden
dürfen oder nicht, sondern lediglich darum, ob es dafür in jedem Bereich einer
spezialgesetzlichen Grundlage bedarf oder ob eine generelle Ermächtigung im AHVG
geschaffen wird, führte Fässler aus. Falls in Zukunft ein neuer Anwendungsbereich
dazukommen sollte, könne dafür eine spezialgesetzliche Grundlage geschaffen werden,
weshalb man auf die vorliegende Revision «getrost verzichten» könne, schloss der
Minderheitsvertreter. Bundesrat Alain Berset gestand der Kommissionsminderheit zu,
dass die Vorlage keine grosse Veränderung gegenüber der heutigen Praxis mit sich
bringe, vielmehr stelle sie aber für die Behörden aller drei Staatsebenen zweifelsfrei

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.2020
KARIN FRICK
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klar, wer wozu die AHV-Nummer verwenden dürfe – im Moment glichen die
verschiedenen gesetzlichen Grundlagen einem «Dschungel». Man könne das Problem
schon immer wieder unter den Teppich kehren, aber dadurch werde es nicht gelöst. Er
appellierte deshalb an den Rat, «den Teppich ein letztes Mal anzuheben» und eine
«vernünftige Lösung» zu finden, auch wenn kein grosser Enthusiasmus dafür vorhanden
sei. Die kleine Kammer trat schliesslich mit 37 zu 6 Stimmen auf das Geschäft ein.
Inhaltlich hatte die Kommission eine einzige Änderung am bundesrätlichen Entwurf
vorgenommen. Sie wollte, dass im Sinne einer Ausnahme auch tripartite Kommissionen,
die die Einhaltung der allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträge überwachen, die
AHV-Nummer verwenden dürfen, obwohl dies für private Zwecke generell untersagt ist.
Bundesrat Berset sprach sich deutlich gegen eine solche Ausnahme aus, da die AHV-
Nummer im Kampf gegen Schwarzarbeit nichts nütze, solange sie nicht mit anderen
Daten ausser Name und Geburtsdatum verknüpft werden könne; so eine Möglichkeit für
tripartite Kommissionen sei jedoch nicht vorgesehen und verlangte gegebenenfalls
nach einer Aufsicht zur Sicherstellung des Datenschutzes, da es sich um private Akteure
handle. Angesichts des einstimmigen Kommissionsantrags verzichtete der
Innenminister jedoch auf einen Gegenantrag, womit die Änderung stillschweigend
angenommen wurde. In der Gesamtabstimmung stimmte die kleine Kammer dem
Gesetz mit 37 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung zu. 6

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Auch 2019 trafen sich die Spitzen der vier Regierungsparteien, um im Rahmen der von-
Wattenwyl-Gespräche mit dem Bundespräsidenten und einer Delegation des
Bundesrats über wichtige anstehende Geschäfte zu diskutieren. Die Regierung nutzt
diese vier mal pro Jahr im von-Wattenwyl-Haus in Bern stattfindenden Gespräche, um
über zentrale Anliegen zu informieren und mit den Parteien über mögliche
Lösungsansätze zu verhandeln. 

Mitte Februar, kurz vor der Frühjahrssession, diskutierten Guy Parmelin, Ignazio Cassis,
der aktuelle Bundespräsident Ueli Maurer sowie Bundeskanzler Walter Thurnherr mit
den Parteien über die Europapolitik und die wirtschaftliche Entwicklung.
Aussenminister Ignazio Cassis informierte über den Stand des institutionellen
Rahmenabkommens mit der EU und über das Vorgehen beim UNO-Migrationspakt.
Diskutiert wurde weiter über die Auswirkungen des Brexit auf die Schweiz. Neo-
Wirtschaftsminister Guy Parmelin orientierte über die Konjunkturlage und über die
geplanten Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit den USA. Im Weiteren
kritisierten die Parteien, dass der Bundesrat mit seiner Weigerung, eine unabhängige
Behörde einzusetzen, die Regulierungsfolgenabschätzungen bei neuen Gesetzen
vornehmen soll, verschiedene Motionen nicht vollständig umsetze.

Um über die Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge zu diskutieren, nahm die neue
Vorsteherin des VBS, Viola Amherd, erstmals als Bundesrätin an den von-Wattenwyl-
Gesprächen teil. Sie führte aus, dass der Kauf der Flugzeuge, nicht aber des ebenfalls zu
beschaffenden Systems für eine bodengestützte Luftverteidigung als
referendumsfähiger Planungsbeschluss vorgelegt werden soll. Neben Amherd, dem
Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler war auch Simonetta Sommaruga bei den
Gesprächen zugegen. Die Neo-Energieministerin informierte über die Entwicklungen in
der Klimapolitik, da das Parlament in der anstehenden Sommersession auch über das
CO2-Gesetz debattieren wird. Finanzminister Ueli Maurer berichtete zudem über den
Stand der Bundesfinanzen. Man habe ein finanzpolitisches Ausnahmejahrzehnt hinter
sich. Die Parteien wünschten schliesslich auch eine Information zur aktuellen
Europapolitik. 

Das Europadossier war dann auch wieder Gegenstand der Klausur im Vorfeld der
Herbstsession Ende August, bei der der Bundesrat in corpore teilnahm. Ignazio Cassis
informierte über die innenpolitische Diskussion, die zu den noch offenen Punkten im
Rahmenabkommen angestossen worden sei. Guy Parmelin sprach zu den
Freihandelsverhandlungen mit den Mercosur-Staaten. Diskutiert wurde zudem über die
Probleme mit sogenanntem «Soft Law». Schliesslich legten die einzelnen
Departementsvorsteherinnen und -vorsteher ihre strategischen Ziele im Rahmen der
Legislaturplanung 2019–2023 dar. Die Parteien betonten dabei die Bedeutung der
Digitalisierung. 

ANDERES
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Mitte November – also nach den eidgenössischen Wahlen und vor der ersten Session
der 51. Legislatur – diskutierten die Beteiligten Politikspitzen über die prognostizierte
konjunkturelle Abschwächung. Im Rahmen der Diskussionen rund um die Europapolitik
kam erneut der Brexit und die so genannte «Mind the gap»-Strategie zur Sprache: Die
Schweiz hat sich früh mit Hilfe von bilateralen Abkommen mit Grossbritannien auf
mögliche Szenarien vorbereitet. Debattiert wurde zudem auch der Fall «Pilatus» bzw.
der Entscheid des EDA, dass die Unterstützung der Regime von Saudi-Arabien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten durch die Pilatus Werke einzustellen sei. 7

Bundesverwaltung - Organisation

Mit dem Bestreben, Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen Informationen und
Dienstleistungen zunehmend auch digital zur Verfügung zu stellen, entstünden immer
mehr amts- und departementsspezifische Portale, die jedoch zu wenig vernetzt seien.
Dadurch erwachse nicht nur grosser nachfrageseitiger Aufwand – unterschiedliche
Portale verlangten nach unterschiedlicher Nutzung – sondern es entstünden auch
angebotsseitig unnötige Kosten. Mit Hilfe von elektronischen Schnittstellen müsse
deshalb ein erleichterter Informationsaustausch in der Bundesverwaltung geschaffen
und die Vorzüge der Digitalisierung umfassender nutzbar gemacht werden. Mit dieser in
eine Motion gepackten Forderung stiess Beat Vonlanthen (cvp, FR) nicht nur beim
Bundesrat, sondern auch bei seinen Ständeratskolleginnen und -kollegen auf offene
Ohren. Bundesrat Ueli Maurer betonte in der Ratsdebatte freilich, dass die
Zusammenführung und die Schaffung von Schnittstellen bei auf allen föderalen Stufen
organisch gewachsener Informatik eine «Herkulesaufgabe» darstelle. Der Vorstoss
wurde einstimmig an den Nationalrat überwiesen.
Die Volkskammer wiederum hiess ebenfalls noch in der Frühjahrssession 2019 eine
praktisch identische Motion von Franz Grüter (svp, LU; Mo. 18.4238) stillschweigend gut.
Somit dürfte der Einführung solcher Schnittstellen nichts mehr im Weg stehen, auch
wenn die gegenseitige Bestätigung der jeweils anderen Kammer noch ansteht. 8

MOTION
DATUM: 06.03.2019
MARC BÜHLMANN

Auch im Ständerat wurde die Motion Grüter (svp, LU) zur Einführung von elektronischen
Schnittstellen in der Bundesverwaltung ohne Opposition und ohne Diskussion
angenommen. Die SPK-SR erachte es als wichtig, den Informationsaustausch zu
vereinfachen. Allerdings seien die betroffenen Stellen, allen voran die Kantone, in die
Planung der Umsetzung miteinzubeziehen. Kommissionssprecherin Pascale Bruderer
Wyss (sp, AG) wies darauf hin, dass ein Anliegen, das vom Bundesrat ohne inhaltliche
Stellungnahme empfohlen und vom Nationalrat oppositionslos angenommen werde,
nicht umstritten sein könne. Ueli Maurer berichtete, dass der Bundesrat bereits an der
Arbeit sei. 9

MOTION
DATUM: 18.09.2019
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Die Höhe der Personalausgaben in der Bundesverwaltung war in der Frühlingsession
2019 ein recht virulent diskutiertes Thema. Mit einer Motion wollte die FK-NR die
Diskussion um ein Element erweitern, das ebenfalls in aller Munde war: Konkret wollte
die Kommission den Bundesrat verpflichten, die Personalausgaben mit Hilfe der
Digitalisierung in den Griff zu bekommen. Die modernen technischen Hilfsmittel sollen
nicht nur dazu genutzt werden, die Personalausgaben jährlich zu überprüfen, sondern
es sollen Effizienzgewinne angestrebt werden. Damit soll es möglich sein, die
Personalausgaben auf dem Stand des Voranschlags 2019 zu plafonieren.
Der Bundesrat störte sich insbesondere an dieser letzten Forderung. Freilich sei dank
der Digitalisierung mit Effizienzgewinnen zu rechnen; bevor diese einträten, würde die
Automatisierung von Prozessen aber einen Mehrbedarf an personellen Ressourcen
verlangen. Zudem sei die Regierung bemüht, das Wachstum der Personalausgaben tief
zu halten, was allerdings schwierig sei, weil eine Vielzahl von Aufgaben in der
Bundesverwaltung auf Entscheide des Parlaments zurückgingen. Der Bundesrat riet
ausdrücklich von einer Plafonierung der Personalausgaben ab, da eine solche zu
unflexibel und nicht zielführend sei. 
In der nationalrätlichen Debatte machte sich Alois Gmür (cvp, SZ) für die
Kommissionsminderheit stark und wies ebenfalls auf die mangelnde Flexibilität der
Vorlage hin. Er bezeichnete ein Einfrieren der Personalausgaben gar als
«verantwortungslos». Das Parlament brauche keine «Selbstbevormundung» und sei
mündig genug, die Personalkosten jährlich über das Budget zu steuern. Bundesrat Ueli

MOTION
DATUM: 12.03.2019
MARC BÜHLMANN
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Maurer warnte im Rat ebenfalls vor einer Plafonierung. Eine solche würde bedeuten,
dass neue Aufgaben einen Stellenabbau an anderen Orten mit sich bringen würden. Er
erinnerte an das Beispiel Agroscope: Dort wollte der Bundesrat Stellen einsparen, was
zu einem Aufschrei bei allen Kantonen und Fraktionen geführt habe. Maurer wies die
Volksvertreterinnen und Volksvertreter darauf hin, dass sie nicht immer ganz kohärent
seien. Diese folgten hingegen der Mehrheit der Kommission und überwiesen die Motion
mit 100 zu 83 Stimmen (keine Enthaltungen) an den Ständerat. Die 100 Stimmen
stammten aus den geschlossenen Fraktionen der SVP und der GLP sowie aus der FDP
(eine Nein-Stimme) und von einer Minderheit der BDP. 10

Die Diskussion um das von Matthias Jauslin (fdp, AG) bekämpfte Postulat von Min Li
Marti (sp, ZH) für eine kurzfristige Beschäftigung von IT-Spezialistinnen und
-Spezialisten zwecks Zusammenarbeit mit IT-Fachleuten aus der Verwaltung im
Rahmen eines Innovation-Fellowship-Programms fand in der Sommersession 2019
statt. 
Die Zürcher SP-Vertreterin legte dar, dass der Austausch zwischen jungen IT-Talenten
aus der Wirtschaft und den Verantwortlichen in der Bundesverwaltung zu einem
eigentlichen Digitalisierungsschub führen könne. Gemeinsam könnten neue,
bedürfnisgerechte und innovative Projekte angegangen werden, die erst noch billiger
sein könnten als extern in Auftrag gegebene Produkte. Matthias Jauslin erachtete
Innovation ebenfalls als wichtig, gab aber zu bedenken, dass es bereits zahlreiche
Projekte und Programme gebe und das Postulat lediglich eine weitere Baustelle
bedeute, die zusätzlichen bürokratischen Aufwand generiere, den die
Bundesverwaltung zu tragen habe. Es sei besser, sich auf laufende Projekte zu
konzentrieren und diese zu Ende zu führen, als immer wieder neue «Zeitfresser» zu
generieren, die den Erwartungen dann nicht entsprechen würden. Der Bundesrat, der
das Postulat zur Annahme empfohlen hatte, wurde von Finanzminister Ueli Maurer
vertreten. Die Verwaltung gehöre hinsichtlich neuer Technologien «wahrscheinlich
nicht ganz zu den innovativsten» und deshalb sei die ja doch recht bescheidene
Forderung des Postulats, während eines Jahres zwei Fellows an einer
Querschnittfunktion einzubinden, sehr zu begrüssen. Der Bundesrat gedenke sowieso,
in eine ähnliche Richtung zu gehen und mit der Annahme des Postulats hätte er auch
formal die Zustimmung des Parlaments. Diese wurde ihm in der Abstimmung in der Tat
erteilt: Mit 116 zu 70 Stimmen (1 Enthaltung) wurde das Postulat angenommen. Nur die
geschlossene SVP-Fraktion und sechs der total 31 anwesenden FDP-Mitglieder lehnten
den Vorstoss ab. 11

POSTULAT
DATUM: 12.06.2019
MARC BÜHLMANN

Es gebe durchaus Sympathien für das Anliegen der Motion der Schwesterkommission,
sagte der Kommissionssprecher der FK-SR, Hannes Germann (svp, SH). Deren Ziel etwa,
die Personalausgaben in der Bundesverwaltung im Griff zu behalten, sei unbestritten.
Man müsse aber auch dem Bundesrat recht geben, der den Anteil der Personalausgaben
an den Gesamtausgaben in den letzten 10 Jahren konstant bei 8 Prozent gehalten habe.
Die vom Nationalrat angenommene Motion der FK-NR, welche die Personalausgaben
mit Hilfe der Digitalisierung in den Griff zu bekommen gedenkt, habe aber
insbesondere den Haken, dass die vorgesehene Plafonierung der Personalausgaben auf
den Stand des Voranschlags 2019 die Budgethoheit des Parlaments arg beschneide.
Zudem ginge damit der Spielraum für Teuerungsanpassungen verloren, was zur Folge
hätte, dass die Teuerung entweder nicht ausgerichtet oder aber mittels Stellenabbaus
finanziert werden müsste. Zwar würden sich aus der Digitalisierung möglicherweise
Effizienzgewinne ergeben, in einem ersten Schritt bedeute Digitalisierung aber vor
allem Mehrausgaben. Die Mehrheit der Kommission lehne die Motion deshalb ab.
Werner Hösli (svp, GL), der für die Minderheit das Wort ergriff, erinnerte daran, dass
man ja mit der Abschreibung der Motion der FK-SR (Mo. 15.3494) darauf verzichtet
habe, die Personalausgaben über Köpfe zu steuern, weil man über Finanzen steuern
wolle. Dies sei ja jetzt aber genau das Anliegen dieser Motion, weshalb nicht zu
verstehen sei, dass diese ebenfalls abgelehnt werde. Es brauche hier dringend
Vorgaben, weil die Personalkosten nur in eine einzige Richtung gingen, «nämlich nach
oben».
Finanzminister Ueli Maurer argumentierte gegen die Motion. Der Bundesrat bemühe
sich, die Personalkosten im Griff zu behalten. Er müsse aber darauf hinweisen, dass es
das Parlament sei, das mit neuen Vorstössen immer wieder neue Aufgaben schaffe und
so auch immer mehr Personal fordere – auch wenn der Ständerat immer wieder helfe,
hier Schaden zu begrenzen. Einfrieren oder Plafonieren könne nicht die Lösung sein.
Durch Kürzen von Krediten im Budget habe das Parlament viel direkteren Einfluss,

MOTION
DATUM: 13.06.2019
MARC BÜHLMANN
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weshalb die Motion nicht notwendig sei. 
Die kleine Kammer nahm den magistralen Steilpass auf und begrenzte sozusagen den
Schaden durch Versenken der Motion mit 31 zu 4 Stimmen. 12

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat das Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich. Die SGK-NR hatte in ihrer Vorberatung zwei
weitreichende Änderungen der Vorlage vorgenommen: Hatte der Bundesrat die
elektronische Durchführung von Steuerverfahren unter anderem bei der direkten
Bundessteuer noch als Möglichkeit formuliert, wollte die Kommission die Kantone zur
Einführung einer solchen Möglichkeit verpflichten. Dies stellte denn auch den Grund für
den Nichteintretensantrag Amaudruz (svp, GE) dar: Es sei nicht richtig, Digitalisierung
zu erzwingen; die Steuerzahlenden  sowie die Kantone müssten die Wahlfreiheit haben,
betonte die Minderheitensprecherin. Bundesrat Maurer warb für die bundesrätliche
Kann-Formulierung: Der Bundesrat nehme regelmässig an der
Finanzdirektorenkonferenz statt und tausche sich mit der Konferenz der kantonalen
Steuerdirektoren aus, er werde also die Kantone nicht gegen ihren Willen zu der
entsprechenden Umsetzung verpflichten. Sowohl in der Eintretensabstimmung (148 zu
45 Stimmen) als auch in der Detailabstimmung (139 zu 54 Stimmen) stellte sich der Rat
gegen die SVP-Fraktion und hinter die Formulierung der Kommission. 
Während der bundesrätliche Vorschlag der Kommission in diesem ersten Punkt nicht
weit genug ging, ging er ihr in einem weiteren Punkt hingegen zu weit, nämlich in der
Frage, ob der Bundesrat die elektronische Durchführung von Verfahren, die in seiner
Zuständigkeit liegen – also bei der Mehrwertsteuer, der Stempelabgabe, beim AIA, der
Amtshilfe und der Verrechnungssteuer –, vorschreiben können solle. Diese Kompetenz
wollte die Kommission aus der Vorlage streichen, was bei einer Minderheit Rytz (gp, BE)
auf Widerstand stiess. Man solle hier nicht die Möglichkeit schaffen, dass sich einzelne
Unternehmen der elektronischen Durchführung entziehen könnten, argumentierte
Rytz. Der Finanzminister verteidigte die Möglichkeit des Bundesrates, die Unternehmen
zur Umstellung verpflichten zu können, da sonst in zwei, drei Jahren eine solche
Formulierung neu ins Gesetz eingefügt werden müsste, wenn eine solche Verpflichtung
dann doch erwünscht sein sollte. Wiederum folgte der Rat dem Vorschlag der
Kommissionsmehrheit und lehnte den Minderheitsantrag Rytz mit 111 zu 81 Stimmen (bei
1 Enthaltung) ab. Den Minderheitsantrag unterstützten SP, Grüne und Grünliberale. 
Überdies lagen zwei weitere Minderheitsanträge vor: Eine weitere Minderheit Amaudruz
forderte den Verzicht auf einheitliche Formulare, welche die Kommission wieder
hinzugefügt hatte, nachdem sie der Bundesrat nach der Vernehmlassung gestrichen
hatte. Mit 139 zu 53 Stimmen fand auch dieser Vorschlag ausserhalb der Reihen der
SVP-Fraktion keine Zustimmung. Des Weiteren forderte eine Minderheit Aeschi (svp,
ZG) den Verzicht auf die systematische Nutzung der AHV-Nummern durch die ESTV,
welche neu erlaubt werden sollte. Die Gefahr des Datendiebstahls sei zu hoch, wenn
die AHV-Nummer überall verwendet werde, betonte er. Finanzminister Maurer konterte
hingegen, dass es gerade bei Rentenauszahlungen am sichersten sei, wenn die ESTV
dieselbe Identifikationsnummer verwende wie die AHV-Ausgleichskassen. «Denken Sie
an die hundert Hans Müller», forderte er. Wiederum folgte der Rat mit 139 zu 53
Stimmen der Kommissionsmehrheit. Abschliessend stimmte der Nationalrat der
geänderten Vorlage mit 148 zu 45 Stimmen zu, abgelehnt wurde sie von einer Mehrheit
der SVP-Fraktion. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Die Änderung des Nationalstrassenabgabegesetzes zwecks Einführung einer
freiwilligen digitalen Vignette wurde in der Wintersession 2019 im Ständerat
traktandiert. Der Erstrat folgte der Empfehlung seiner Kommission und nahm, nachdem
sowohl Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp, GR) wie auch Bundesrat Ueli Maurer
dem Rat versichert hatten, es gebe keine Datenschutzproblematik in der vorliegenden
Regelung, die Vorlage mit 39 gegen 2 Stimmen (ohne Enthaltungen) an. 
Zudem schrieb der Ständerat die Motion KVF-SR für die Einführung einer
elektronischen Vignette (Mo. 16.3009) ab, welche im Rahmen der Debatte zum
Nationalstrassenfonds im März bzw. Juni 2016 angenommen worden war und welche
gemäss Regierung mit der nun behandelten bundesrätlichen Vorlage erfüllt sei. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2019
NIKLAUS BIERI

In der Wintersession 2020 beugte sich der Ständerat ein zweites Mal über die Änderung
des Nationalstrassenabgabegesetzes zur Einführung der E-Vignette. Nach dieser
Debatte bestanden noch immer zwei Differenzen zum Nationalrat. Die erste Differenz
wurde mit der Zustimmung zu einem Minderheitsantrag Herzog (sp, BS) aufrecht
erhalten. Durch diesen beschloss der Ständerat, den Verkauf der Klebevignette im
Ausland einzustellen. Auch Bundesrat Maurer sprach sich in der Debatte für diesen
Minderheitsantrag aus, resultiere durch diesen doch eine Einsparung von CHF 8 Mio.
pro Jahr. Die zweite Differenz betraf die Kontrollen zur Durchsetzung der Abgabe. Hier
schlug die kleine Kammer vor, dass die Kantone selber entscheiden können, ob sie
nebst mobilen Geräten auch feste Anlagen für die automatisierten Kontrollen einsetzen
wollen. Mit diesen Differenzen ging das Geschäft zurück an den Nationalrat. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) AB SR, 2017, S. 661 ff.; LZ, TA, 20.9.17
2) AB NR, 2017, S. 1994 ff.; Bericht SiK-NR vom 30.10.2017; SGT, TA, TG, 8.12.17
3) AB NR, 2018, S. 217 f.
4) AB NR, 2018, S. 210 f.
5) AB SR, 2018, S. 602 ff.; Bericht SiK-SR vom 13.8.18
6) AB SR, 2020, S. 456 ff.
7) Medienmitteilung BR vom 15.11.19; Medienmitteilung BR vom 15.2.19; Medienmitteilung BR vom 17.5.19; Medienmitteilung
BR vom 30.8.19
8) AB NR, 2019, S. 584 ; AB SR, 2019, S. 54 f.; NZZ, 7.3.19
9) AB SR, 2019 S. 779; Bericht SPK-SR vom 4.7.19
10) AB NR, 2019, S. 259 ff.
11) AB NR, 2019, S. 1019 f.
12) AB SR, 2019, S. 422 ff.
13) AB NR, 2020, S. 1702 ff.
14) AB SR, 2019, S. 1190 ff.; CdT, NZZ, 18.12.19
15) AB SR, 2020, S. 1214 f.
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